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Gemäß dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) müssen unabhängige Prüfer mindestens einmal jährlich

bewerten, wie die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen die DSA-Verpflichtungen einhalten (vgl. PM EU-Kom-

mission – Vertretung in Deutschland – vom 20.10.2023). Die Vorschriften für diese unabhängigen Audits habe die EU-Kom-

mission in einer delegierten Verordnung angenommen. Diese Verordnung ergänze den DSA und lege die Schritte fest, die

die benannten Dienste unternehmen müssen, um die Fähigkeiten und die Unabhängigkeit ihrer Prüfer zu überprüfen. Sie

lege auch die wichtigsten Grundsätze fest, die die Prüfer bei der Durchführung der Audits anwenden sollten. Die Prüfer

werden Vorlagen für die Erstellung der unabhängigen Audits und die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen

Vorlagen für die Erstellung ihrer Umsetzungsberichte verwenden. Obligatorische Vorlagen werden die Vergleichbarkeit zwi-

schen den Berichten der verschiedenen Dienste gewährleisten. Audits stellen ein wichtiges Instrument der Rechenschafts-

pflicht dar und sind Teil der verschiedenen Transparenzanforderungen der DSA. Die neunzehn im April 2023 benannten

Dienste sollten spätestens sechzehn Monate nach ihrer Benennung, d.h. Ende August 2024, einem ersten Audit unterzogen

werden. Sie müssen der EU-Kommission und der zuständigen Behörde in ihrem Niederlassungsmitgliedstaat die Prüfberichte

übermitteln und diese Berichte spätestens drei Monate nach Fertigstellung des Berichts über die Durchführung der Prüfung

auch veröffentlichen. Zudem sollen die EU-Mitgliedstaaten ihre Kräfte bündeln und den DSA schneller umsetzen (vgl. PM

EU-Kommission – Vertretung in Deutschland – vom 19.10.2023). Dazu habe die EU-Kommission eine Empfehlung veröffent-

licht. Sie gelte bis zum 17.2.2024, dem Tag, an dem der DSA uneingeschränkt gilt.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jah-

ren im Falle der Markenfälschung kann un-

verhältnismäßig sein

1. Art. 49 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass

der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit im Zusam-

menhang mit Straftaten und Strafen einer natio-

nalen Regelung nicht entgegensteht, die im Fall

der Benutzung einer Marke im geschäftlichen

Verkehr ohne Zustimmung des Inhabers des

ausschließlichen Rechts vorsieht, dass ein und

dasselbe Verhalten sowohl als Ordnungswidrig-

keit als auch als Straftat eingestuft werden kann,

ohne Kriterien zu enthalten, anhand deren sich

die Ordnungswidrigkeit von der Straftat abgren-

zen lässt, wobei der Tatbestand im Strafgesetz-

buch und im Markengesetz einen ähnlichen, ja

sogar identischen Wortlaut hat.

2. Art. 49 Abs. 3 der Charta der Grundrechte ist da-

hin auszulegen, dass er einer nationalen Rechts-

vorschrift entgegensteht, die im Fall der wieder-

holten oder mit schwerwiegenden schädigenden

Folgen einhergehenden Benutzung einer Marke

im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des

Inhabers des ausschließlichen Rechts eine Min-

destfreiheitsstrafe von fünf Jahren vorsieht.

EuGH, Urteil vom 19.10.2023 – C-655/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2497-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Microstock-Portal – Urheberbezeich-

nung und AGB

a) Das Recht des Urhebers auf Anbringung der

Urheberbezeichnung gemäß § 13 Satz 2 UrhG ist

in seinem Kern unverzichtbar. Daraus, dass der

Urheber nach § 13 Satz 2 UrhG bestimmen kann,

ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu

versehen und welche Bezeichnung zu verwen-

den ist, ergibt sich jedoch, dass es ihm außerhalb

dieses unverzichtbaren Kerns grundsätzlich frei-

steht, durch ausdrücklich oder stillschweigend

getroffene vertragliche Vereinbarungen mit dem

Werkverwerter auf die Ausübung dieses Rechts

zu verzichten oder in dieses Recht beeinträchti-

gende Nutzungen einzuwilligen.

b) Solche Vereinbarungen unterliegen allerdings

Grenzen,derenÜberschreitunggemäß§ 138Abs. 1

BGB und – soweit Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen in Rede stehen – gemäß § 307 Abs. 1 und 2

BGB zur Unwirksamkeit der Vereinbarung führt.

c) Im Rahmen der bei der Prüfung dieser Bestim-

mungen vorzunehmenden Gesamtabwägung

sind sowohl die Interessen von Urheber und Ver-

tragspartner als auch die jeweiligen vertragsrele-

vanten Umstände wie die Art desWerks sowie der

ZweckunddieDauerderVereinbarung indenBlick

zu nehmen. Zu berücksichtigen sind der sachliche

und zeitliche Um- fang der in Rede stehenden Ein-

schränkung des Namensnennungsrechts. Dabei

kommt es etwa darauf an, ob die Einschränkung

nur bestimmteWerke oder bestimmte Nutzungen

betrifftundnur füreinebestimmteZeitgeltenoder

widerruflich sein soll oder aber der Urheber sich

pauschal und dauerhaft zum Verzicht auf die Aus-

übungseinesNamensnennungsrechts verpflichtet

hat. Im Rahmen der Abwägung können zudem

Verkehrsgewohnheiten und Branchenübungen

berücksichtigt werden.

BGH, Urteil vom 15.6.2023 – I ZR 179/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2497-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zum Auskunftsanspruch über frühere

Prämienanpassungen in privater Kranken-

versicherung

a) Dem Versicherungsnehmer kann aus Treu und

Glauben ein Auskunftsanspruch über zurücklie-

gende Prämienanpassungen in der privaten

Krankenversicherung zustehen, wenn er in ent-

schuldbarer Weise über Bestehen und Umfang

seines Rechts im Ungewissen ist.

b) Aus Art. 15 Abs. 1 und 3 DSGVO folgt grund-

sätzlich kein Anspruch auf Abschriften der Be-

gründungsschreiben zu den Prämienanpassun-

gen samt Anlagen.

BGH, Urteil vom 27.9.2023 – IV ZR 177/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2497-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Unbestellte Leistung und Wissens-

zurechnung

Gemäß § 241a Abs. 2 Fall 2 BGB sind gesetzliche

Ansprüche nicht ausgeschlossen, wenn die Leis-

tung in der irrigen Vorstellung einer Bestellung

erfolgte und der Empfänger dies zwar nicht

selbst erkannt hat, ihm aber in entsprechender

Anwendung von § 166 Abs. 1 BGB die Kenntnis

einer anderen Person von dieser irrigen Vorstel-

lung des Unternehmers zuzurechnen ist.

BGH, Urteil vom 26.9.2023 – XI ZR 98/22
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2497-4

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zum Verstoß des Zahlungsdienstleis-

ters gegen Verbot der Mitwirkung an Zah-

lung (hier: unerlaubtes Glücksspiel)

Ein Verstoß des Zahlungsdienstleisters gegen

das Verbot der Mitwirkung an einer Zahlung im

Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel

nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Fall 2 des Glücksspiel-

staatsvertrags 2011 lässt die Wirksamkeit der

Autorisierung des Zahlers unberührt.

BGH, Urteil vom 19.9.2023 – XI ZR 343/22
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2497-5

unterwww.betriebs-berater.de
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